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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz – KGEG 
§ 1. Österreichische Staatsbürger, die § 1. Österreichische Staatsbürger, die 

 1. im Verlauf des Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft mittelost- 
oder osteuropäischer Staaten (wie Albaniens, Bulgariens, Polens, der 
ehemaligen Sowjetunion, Rumäniens, der ehemaligen Tschechoslowa-
kei, des ehemaligen Jugoslawiens) gerieten, oder 

 2. während der Besetzung Österreichs durch die Alliierten Mächte von 
einer ausländischen Macht aus politischen oder militärischen Gründen 
in Österreich festgenommen und durch mittelost- oder osteuropäische 
Staaten angehalten wurden, oder 

 3. sich auf Grund politischer Verfolgung oder drohender politischer Ver-
folgung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, au-
ßerhalb des Gebietes der Republik Österreich befanden und aus den in 
Z 2 angeführten Gründen von einer ausländischen Macht festgenom-
men und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges durch mittelost- oder 
osteuropäische Staaten angehalten wurden, 

haben Anspruch auf eine Leistung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 

 1. im Verlauf des Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft gerieten, 
oder 

 2. im Verlauf des Zweiten Weltkrieges oder während der Zeit der Beset-
zung Österreichs durch die Alliierten Mächte von einer ausländischen 
Macht aus politischen oder militärischen Gründen festgenommen und 
angehalten wurden, oder 

 3. sich auf Grund politischer Verfolgung oder drohender politischer Ver-
folgung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, au-
ßerhalb des Gebietes der Republik Österreich befanden und aus den in 
Z 2 angeführten Gründen von einer ausländischen Macht festgenom-
men und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges angehalten wurden, 

haben Anspruch auf eine Leistung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 

§ 3. Die im § 1 genannten Personen haben Anspruch auf eine Leistung nach 
diesem Bundesgesetz, wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland ha-
ben. 

Entfällt. 

§ 17. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund 
der im § 11 genannten Normen verarbeiteten Daten von Anspruchsberechtig-
ten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundesgesetz betreffend Generalien, 
Versicherungsnummer und Zugehörigkeit zum anspruchsberechtigten Perso-
nenkreis (§§ 1 bis 3) zur Feststellung der Gebührlichkeit der Leistung insoweit 
zu ermitteln und zu verarbeiten, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

§ 17. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund 
der im § 11 genannten Normen verarbeiteten Daten von Anspruchsberechtig-
ten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundesgesetz betreffend Generalien, 
Versicherungsnummer und Zugehörigkeit zum anspruchsberechtigten Perso-
nenkreis (§§ 1 und 2) zur Feststellung der Gebührlichkeit der Leistung inso-
weit zu ermitteln und zu verarbeiten, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetz-
lich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

§ 18. (1) Die Entscheidungsträger und die übrigen Träger der Sozialversi-
cherung, die Bezirksverwaltungsbehörden und Ämter der Landesregierungen 
sowie öffentliche Stellen, die über für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
relevante Daten verfügen, sind verpflichtet, auf Verlangen einander sowie den 
Gerichten die zur Feststellung der Gebührlichkeit der Leistung erforderlichen 
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes betreffend Generalien der An-

§ 18. (1) Die Entscheidungsträger und die übrigen Träger der Sozialversi-
cherung, die Bezirksverwaltungsbehörden und Ämter der Landesregierungen 
sowie öffentliche Stellen, die über für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
relevante Daten verfügen, sind verpflichtet, auf Verlangen einander sowie den 
Gerichten die zur Feststellung der Gebührlichkeit der Leistung erforderlichen 
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes betreffend Generalien der An-
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spruchsberechtigten oder Anspruchswerber, Versicherungsnummer, Zugehö-
rigkeit zum anspruchsberechtigten Personenkreis (§§ 1 bis 3) zu übermitteln. 

spruchsberechtigten oder Anspruchswerber, Versicherungsnummer, Zugehö-
rigkeit zum anspruchsberechtigten Personenkreis (§§ 1 und 2) zu übermitteln. 

 § 21a. Bringen die durch das BGBl. I Nr. xxx/xxxx begünstigten Personen 
bis zum 31. Dezember 2002 einen Antrag auf Zuerkennung der Leistung nach 
diesem Bundesgesetz ein, ist diese bei Vorliegen der Voraussetzungen, frühes-
tens ab 1. Jänner 2002, zu erbringen. Dies gilt auch für Anträge, die vor dem 
1. Jänner 2002 eingebracht wurden, unabhängig davon, ob über sie bereits 
rechtskräftig entschieden wurde oder nicht. 

 § 23. (1) und (2) … 
 (3) Die §§ 1, 17, 18 Abs. 1 und 21a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/xxxx sowie die Aufhebung des § 3 treten mit 1. Jänner 2002 
in Kraft. 
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